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Der Vorstand hat die Ordnungsanderung am 11.05.2026 beschlossen. /
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Thiiringer FuRball-Verband e. V.

Antrag Nr.: 87 /2025-28

Antragsteller: Qualifizierungsausschuss; Ausschuss fiir Frauen- und MadchenfuRball
Ordnung: Ausbildungsordnung

Datum: 20.03.2026

Antrag: Anpassungen § 6 Lizenzpflicht

§ 6 Lizenzpflicht

(1) Durch ausgebildete und lizenzierte hauptverantwortliche Trainer soll die Trai-
nerqualitat im Erwachsenenbereich und insbesondere im Jugendbereich in
den Vereinen nachhaltig verbessert werden. Eine Lizenzpflicht soll dariiber
hinaus zur Sicherung eines einheitlichen Qualitdtsstandards im Sinne der Trai-
nerausbildung in Thiringen beitragen.

(2) Die Vereine sind verpflichtet, fur inre Mannschaften einen hauptverantwortli-
chen Trainer einzusetzen, der im Besitz einer gultigen Trainer-Lizenz/Zertifikat
gemal der DFB-Ausbildungsordnung ist. Der Trainer muss fir folgende Spiel-
klassen mindestens in Besitz der folgenden Lizenz bzw. des folgenden Zertifi-

kats sein:
Spielklasse Vorgabe Lizenz/Zertifikat
Verbandsliga Herren B-Lizenz
Talenteliga D-Junioren

Landesklasse Herren C-Lizenz

Verbandsebene A-bis D-Junioren
Verbandsebene Frauen DFB Basis Coach
Kreisoberliga Herren
Kreisebene A-bis E-Junioren
Juniorinnen
F-Junioren/F-Juniorinnen Kindertrainerzertifikat (empfohlen)

(3) Der hauptverantwortliche Trainer einer Mannschaft ist im DFBnet Vereinsmel-
debogen bzw. in der Spielberechtigungsliste sowie im elektronischen Spielbe-
richt spatestens bei Vereinsfreigabe eines Pflichtspiels im DFBnet anzugeben.
Hierbei ist zu beachten, dass der Trainer mit seiner jeweiligen gultigen Lizenz
korrekt in der Spielberechtigungsliste hinterlegt ist.

(4) Die Sanktionen und Ausnahmen bei Versté3en gegen die Lizenzpflicht erge-
ben sich aus § 43b der Rechts- und Verfahrensordnung (RuVO).



Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 11.05.2026 beschlossen.


Begriindung:

Inkrafttreten:

Zu Abs. 1 und 2:

Die Erganzung des Begriffs ,hauptverantwortlicher Trainer* schafft eine eindeutige
und rechtssichere Zuordnung der Verantwortung und verhindert, dass Vereine die
Lizenzpflicht durch den Verweis auf weitere, nichtleitende Trainer umgehen. Durch
diese Prazisierung wird die Einhaltung eines einheitlichen Qualitatsstandards si-
chergestellt und potenzielle Streitigkeiten iber Zuordnungen und Verantwortlich-
keiten werden deutlich reduziert.

Zur Tabelle in Abs. 2:

Die Absenkung der Lizenzvorgabe fiir den Frauenbereich von der C-Lizenz auf
den BasisCoach sorgt fir eine mit dem Manner- und Juniorenbereich einheitliche,
zumutbare Qualifizierungsstruktur, da sie vermeidet, dass Trainerinnen und Trai-
ner beim Wechsel oder Aufstieg vom Kreis- in den Landesbereich einen unverhalt-
nismafig groflen Lernumfang von 120 LE auf einmal absolvieren mussen.

Zu Abs. 4 und 5:

Verlagerung der Ausnahmen (Abs. 4/5) aus der AO in § 43b RuVO zur Vermei-
dung von Doppelungen und fiir eine klare Trennung: Pflichten in der AO, Sanktio-
nen/Ausnahmen in der RuVO. Keine inhaltlichen Anderungen.

Die Anderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2026 in Kraft.



